
AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 8. Januar 2021 

   AMTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN  DER  STADT  SCHWABACH 
 

 

A m t s b l a t t  

                                                   Nr. 1 | Freitag, 8. Januar 2021 
 

Straßensperrung Tuchergasse 
 
Die Tuchergasse wird aufgrund von Ausbesserungsarbeiten an der Fahrbahnoberfläche zwischen der Dieters-
dorfer Straße und der Straße Am Wasserschloß auf vollständiger Länge von 11.01. bis voraussichtlich 
14.01.2021 für den Verkehr gesperrt. 
 
Der Anliegerverkehr ist beidseitig bis zur Baustelle möglich. 
 
Stadt Schwabach, 05.01.2021 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes 
Verkehrsverbund Großraum Nürnberg - ZVGN - 

Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt 
 
Die von der 94. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg am 10. 
November 2020 beschlossene Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg - ZVGN - vom 11. November 2020 wurde im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 12 am 15. 
Dezember 2020, S. 186 amtlich bekannt gemacht. 
 
Sie trat am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
Stadt Schwabach, 04.01.2021 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg für das 
Haushaltsjahr 2021; 

Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt 
 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg für das Haushaltsjahr 
2021 wurde im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 12 am 15. Dezember 2020, S. 197 amtlich bekannt gemacht. 
 
Sie liegt samt ihren Anlagen in der Zeit ab dem Tag nach der amtlichen Bekanntmachung bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Verkehrs-
verbund Großraum Nürnberg bei der Stadt Nürnberg, Rechtsamt/Kreisverwaltungsbehörde, Hauptmarkt 16, 
2. Stock, Zi. 220, 90403 Nürnberg während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht aus. 
 
Stadt Schwabach, 04.01.2021 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
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2. Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg 

für das Haushaltsjahr 2020; 
Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt 

 
Die 2. Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg für das 
Haushaltsjahr 2020 wurde im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 12 am 15. Dezember 2020, S. 196 amtlich be-
kannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung und die beiden Nachtragshaushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2020 samt ihren 
Anlagen liegen in der Zeit ab dem Tag nach der amtlichen Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Verkehrsverbund Groß-
raum Nürnberg bei der Stadt Nürnberg, Rechtsamt/Kreisverwaltungsbehörde, Hauptmarkt 16, 2. Stock, Zi. 
220, 90403 Nürnberg während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht aus. 
 
Stadt Schwabach, 04.01.2021 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 


